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zwischen 

 

 

 

 

 

im Folgenden „Interessent“  

und 

TLC M&A GmbH 

Timo Lang 

Rudolf-Bultmann-Str. 4h 

35039 Marburg 

 

im Folgenden "M&A-Partner" oder „TLC“ 

 
Betrifft:  Projekt AMPERE | Elektroplanung / Elektroinstallation 
 

 

Vorbemerkung 

Im Hinblick darauf, dass  

- die Parteien Gespräche über mögliche Unternehmens-/Beteiligungskäufe, -
verkäufe, Fusionen, Kooperationen oder andere Formen einer Zusammenarbeit mit 
gesellschaftsrechtlichen Auswirkungen führen („das Projekt“) und / oder 

- die Parteien in diesem Zusammenhang vertrauliche Informationen und Unterlagen 
austauschen wollen und / oder einer Partei vertrauliche Informationen zugänglich 
gemacht werden und  

- die Parteien einen Missbrauch dieser Informationen vermeiden wollen, 

vereinbaren die Parteien folgendes: 

§ 1  Haftung 

Die Parteien haften gegenseitig nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
auszutauschenden Informationen und Unterlagen. 

§ 2  Geheimhaltungsverpflichtung des Interessenten 

(1) Der Interessent verpflichtet sich hiermit, alle Informationen, die er direkt oder indirekt 
im Rahmen eines Projektes vom M&A-Partner erlangt, vertraulich zu behandeln und 
nur im Zusammenhang mit dem betreffenden Projekt zu verwenden. Zudem dürfen 
Informationen nicht zu Wettbewerbszwecken verwandt werden. Der Interessent 
sichert dem M&A-Partner insbesondere zu, diese Informationen einschließlich der 
Verkaufsabsicht weder an Dritte weiterzugeben noch in anderer Form Dritten 
zugänglich zu machen und alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um einen 
Zugriff Dritter auf diese Informationen zu vermeiden. Das Weitergabeverbot gilt nicht 
für berufsmäßig zur Vertraulichkeit verpflichtete Personen (Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Notare). 

(2) Die Geheimhaltungsverpflichtung nach dieser Vereinbarung erstreckt sich auch auf 
sämtliche Mitarbeiter und Beauftragte des Verkäufers ohne Rücksicht auf die Art und 
rechtliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit. Der Interessent verpflichtet sich, 
diesem Personenkreis entsprechende Geheimhaltungsverpflichtungen 
aufzuerlegen, soweit dies noch nicht geschehen ist. 

(3) Es wird versichert, dass das erste Kontaktgespräch mit der Gegenseite 
ausschließlich vom M&A-Partner arrangiert wird, ohne vorherige Zustimmung des 
M&A-Partners nicht in direkten Kontakt mit der Gegenseite getreten wird und dass 
der M&A-Partner weder direkt noch indirekt umgangen wird. 
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§ 3  Geheimhaltungsverpflichtung des M&A-Partners 

Die Geheimhaltungsverpflichtungen gem. § 2 Abs. 1 und 2 gelten ebenfalls für den M&A 
Partner. Der M&A-Partner verpflichtet sich, alle Kenntnisse über zur Verfügung gestellte 
Unternehmensinformationen und ihre Gesellschafter absolut vertraulich zu behandeln 
und an Dritte nur nach Freigabe durch den Verkäufer/Interessent weiterzuleiten und nur 
wenn die Dritten (auch der potentielle Verkäufer) eine Geheimhaltungserklärung 
unterschrieben haben, die die im vorstehenden § 2 aufgeführten Verpflichtungen enthält. 
Von ihm involvierte Personen wird er der gleichen Geheimhaltungsverpflichtung 
unterwerfen 

§ 4  Zeitraum 

(1) Die Geheimhaltungspflichten nach dieser Vereinbarung sind gültig ab dem 
Unterzeichnungsdatum und bleiben 36 Monate über die Beendigung eines 
betreffenden Projektes hinaus bestehen. 

(2) Die Geheimhaltungspflichten nach dieser Vereinbarung bestehen nicht bzw. nicht 
mehr, wenn und soweit die betreffenden Informationen nachweislich 

- allgemein bekannt sind bzw. geworden sind oder 

- ohne Verschulden des Partners allgemein bekannt werden oder 

- rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder werden oder 

- bei dem Partner bereits vorhanden sind. 

§ 5  Honorarvereinbarung 

(1) TLC ist vom Verkäufer mandatiert. Es entstehen dem Interessenten durch die 
Tätigkeit der TLC keine Kosten. 

§ 6  Vertragsstrafe und Schadenersatz 

Beiden Partnern ist bekannt, dass die Verletzung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen strafbar ist und eine Verpflichtung zum Schadensersatz 
entstehen kann. 

Die vorliegende Geheimhaltungserklärung stellt einen Vertrag zu Gunsten Dritter dar. 
Die hierin festgelegten Rechte und Pflichten kommen auch Dritten zugute, die durch die 
vereinbarten Bestimmungen geschützt werden 
 
 
 
 
 
 
 
______________, den   Marburg, den 24.04.2026  
 
 
 
 
 
 
    
  TLC M&A GmbH 
  Timo Lang 
  


